
 

 

 

 

 

R I CH T L I N I EN über BAUGENEHMIGUNGEN von Gartenlauben. 

Bitte nur die vorgedruckten Antragsformulare, die in der Geschäftsstelle oder online erhältlich sind, 

verwenden. 

Den Antrag mit Schreibmaschine, Drucker oder Kugelschreiber deutlich lesbar ausfüllen.  

Ist die Gartennummer eingetragen? Stimmen die Sockelmasse? PRÜFEN Sie die Maße. Laube und 

Freisitz dürfen 24 m2 nicht überschreiten! 

Genehmigt werden Lauben mit Freisitz von 18m2 + 6m2; 16m2 + 8m2; 15m2 + 9m2, sowie 

abweichende Maße bei Fertiglauben, ohne Freisitz bis max. 18m2. 

Die Bebauungspläne für die einzelnen Anlagen sind zu beachten! 

Bei Neubauten gelten die Maße nach den Baurichtlinien! 

Grenzabstände beachten! Der Standort der Gartenlaube wird vom Vereinsvorstand festgelegt. 

Den ausgefüllten Bauantrag, Skizze und Grundrisszeichnung abstempeln, unterschreiben und in 3-

facher Ausführung an den Bezirksverband der Kleingärtner e.V., Greitweg 37, 37081 Göttingen 

weiterleiten. 

Nach Genehmigung wird der Antrag in 2-fahcer Ausführung an den Verein zurückgegeben. 

Außerdem ist ein Bauabnahme-Protokoll beigefügt, welches nach Fertigstellung der Laube umgehend 

an den Bezirksverband zurückzusenden ist! 

Der Vereinsvorstand sollte den Bau der Lauben gewissenhaft überwachen bei Abweichungen der 

Maße sofort schriftlichen Baustopp erteilen und mit einer angemessenen Frist auf die genehmigten 

Maße bestehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtbeachtung die Entschädigungslose Kündigung des Gartens 

erfolgen kann, außerdem wird zu Lasten des Gartenfreundes die Gartenlaube auf das erforderliche 

Maß zurückgebaut, bzw.  ist dieses nicht möglich abgerissen. 
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